
Beratung & Support

Telefon:  +49 351 86652-450
E-Mail:      vertrieb@kisa.it

10 gute Gründe für eine 
KISA-Mitgliedschaft:

• kostenfreier Beitritt, keine 
Mitgliedsbeiträge

• Inhousefähigkeit der 
Verbandsmitglieder

• Möglichkeit der 
Mitglieder zur Mitarbeit 
im Verwaltungsrat 
sowie in verschiedenen 
Fachbeiräten

• KISA bietet umfangreiches 
Angebot für die IT-
gestützte Bearbeitung von 
Verwaltungsvorgängen

• KISA-Produkte werden 
integriert eingesetzt

• KISA hat eine breite 
Anwendergemeinschaft

• KISA hat engen Kontakt 
zu kommunalen 
Spitzenverbänden, 
Staatsministerien

• KISA hat Einfluss auf 
Entwicklungsprozesse 
bei Herstellern von IT-
Produkten

• KISA-Kunden können 
bedarfsorientiert auf das 
Portfolio zugreifen

• ca. 10 % Rabatt auf die 
Produkte und Leistungen 
von KISA

Mitgliedschaft bei KISA - eine Entscheidung mit Zukunft

Ein Beitritt zum Zweckverband ist möglich, wenn die Voraussetzungen des § 44 
des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) 
erfüllt sind. So können beispielsweise Körperschaften des öffentlichen Rechts wie 
Landkreise, Städte und Gemeinden Mitglieder bei KISA werden.

Vorteile:
• KISA ist gegenüber seinen Mitgliedern inhousefähig. So vergeben Sie Aufträge 

schnell, flexibel und ausschreibungsfrei.
• KISA-Mitglieder sowie antragstellende zukünftige Mitglieder profitieren von 

günstigeren Konditionen bei der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen.
• KISA arbeitet eng mit den Ministerien des Freistaats Sachsen, den kommunalen 

Spitzenverbänden und der SAKD zusammen.

KISA ist Ihr Ansprechpartner für integrierte 
IT-Lösungen im öffentlichen Sektor.

Wie wird man KISA-Mitglied?

• die Verbandsversammlung als Hauptorgan entscheidet über die Aufnahme 
neuer Mitglieder inklusive notwendiger Satzungsänderung

• zuständiges Beschlussorgan des künftigen Verbandsmitgliedes beschließt den 
Beitritt auf Grundlage der gültigen Verbandssatzung von KISA

• KISA erhält neben dem Mitgliedsantrag eine beglaubigte Ausfertigung des 
Beschlusses

• Mitgliederrabatt von ca. 10 % gilt nach Zugang bei KISA ab dem Folgemonat 
der Antragstellung

• Wirksamwerden des Beitrittes
• durch Beschluss der Verbandsversammlung von KISA
• nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde
• nach Veröffentlichung der dazu notwendigen Satzungsänderung im 

Sächsischen Amtsblatt

Mitgliedschaft bei KISA 


